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InnoTec TSS AG, Düsseldorf 

ISIN: DE0005405104 / WKN: 540510 

 

Einladung zur Hauptversammlung 

Wir laden hiermit die Aktionäre der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ein zur or-

dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 27. Juni 2008, um 13.00 Uhr, 

im Congress Center Düsseldorf (CCD), Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Raum 

26 (28), (Eingang neben der Stadthalle). 

 

Tagesordnung 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses 

sowie des für die InnoTec TSS AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts 

für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

übernahmerelevanten Angaben (§ 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 des Handelsgesetz-

buchs) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007. 

 

Tagesordnungspunkt 2 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Hö-

he von Euro 8.334.186,44  wie folgt zu verwenden:  
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Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,10  je Stückaktie auf das in 9.570.000 Stückaktien 

eingeteilte dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von Euro 15.312.000,00 =  

  Euro    957.000,00 

Einstellung in andere Gewinnrücklagen Euro 7.377.186,44 

Bilanzgewinn Euro 8.334.186,44 

Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien hält, die dann 

nicht dividendenberechtigt sind, wird der Hauptversammlung ein entsprechend modifizierter 

Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unterbreitet, der neben der Aus-

schüttung der Dividende den Ausweis einer entsprechend erhöhten Einstellung in andere 

Gewinnrücklagen vorsieht. 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 

Tagesordnungspunkt 4 

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu er-

teilen. 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-

prüfers für das Geschäftsjahr 2008 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des 

Abschlussprüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfi-

nanzberichts zum 30. Juni 2008. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, wird zum Abschlussprüfer 

und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 bestellt. 
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b. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, wird für den Fall, dass eine 

freiwillige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2008 erfolgt, 

zum Abschlussprüfer bestellt. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass mit der Beschlussfassung unter dem vorstehendem 

lit. b. keine Verpflichtung der Gesellschaft begründet wird oder werden soll, eine prüferische 

Durchsicht der zu prüfenden Inhalte eines Halbjahresfinanzberichtes zu veranlassen. 

 

Tagesordnungspunkt 6 

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräu-

ßerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung der be-

stehenden Ermächtigung. 

Die bis zum 23. Dezember 2008 erteilte Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener 

Aktien soll erneuert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

a) Die der Gesellschaft von der Hauptversammlung am 22. Juni 2007 unter Tagesordnungs-

punkt 9 erteilte Ermächtigung, bis zum 23. Dezember 2008 eigene Aktien mit einem 

höchstens auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von Eu-

ro 1.531.200,00 zu erwerben, wird aufgehoben. 

b) Die Gesellschaft wird mit Wirkung ab dem 30. Juni 2008 ermächtigt, bis zum 

29. Dezember 2009 eigene Aktien mit einem höchstens auf diese Aktien entfallenden an-

teiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1.531.200,00 zu erwerben. Dies sind 10 % 

des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 27. Juni 

2008.  

c) Die erworbenen Aktien dürfen - zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz 

der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. Aktiengesetz (AktG) zuzurechen sind - 

zu keinem Zeitpunkt, also auch nicht im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, 10 % 

des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

d) Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt wer-

den. 

e) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots.  



4 

(i) Beim Erwerb eigener Aktien über die Börse darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne Er-

werbsnebenkosten) den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft nicht um mehr als 

10 % über- oder unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der Ermächti-

gung gilt der Mittelwert der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft, die als Schluss-

kurse im Parketthandel an den Börsen Düsseldorf und München während der letzten 

fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien festgestellt werden.  

(ii) Erfolgt der Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre 

der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs der Aktien der 

Gesellschaft nicht um mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unter-

schreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der Ermächtigung gilt hier der Mittel-

wert der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft, die als Schlusskurse im 

Parketthandel an den Börsen Düsseldorf und München während des achten bis dritten 

Börsentages vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots festgestellt werden. Er-

geben sich nach der öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche Abweichungen des 

maßgeblichen Kurses, so kann der Kaufpreis angepasst werden. In diesem Fall wird 

auf den Mittelwert der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft abgestellt, die als 

Schlusskurse im Parketthandel an den Börsen Düsseldorf und München während des 

sechsten bis dritten Börsentages vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen An-

passung festgestellt werden. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. So-

fern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die 

Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 100 Stück je Aktionär, der zum Erwerb an-

gebotenen Aktien der Gesellschaft, kann vorgesehen werden. Das Erwerbsangebot 

kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, 

sofern und soweit diese Anwendung finden. 

f) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte gegen Sachleis-

tung zu veräußern, insbesondere auch im Zusammenhang mit Unternehmenszusammen-

schlüssen und dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder 

Beteiligungen an Unternehmen.  

g) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Barzahlung in 

anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. 
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h) Im Fall des lit. f) muss der Wert der Sacheinlage bei einer Gesamtbeurteilung angemes-

sen im Sinne des § 255 Absatz 2 AktG sein. Die Aktien dürfen im Fall des lit. g) nur zu ei-

nem Preis (ohne Veräußerungsnebenkosten) an Dritte veräußert werden, der den 

Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht wesentlich, höchstens jedoch um 5 %, unterschreitet. Als maßgeblicher Bör-

senkurs in diesem Sinne gilt der Mittelwert der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft, 

die als Schlusskurse im Parketthandel an den Börsen Düsseldorf und München während 

der letzten fünf Börsentage vor der Veräußerung der eigenen Aktien festgestellt werden.  

i) Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gem. lit. g) gilt ferner 

mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten eigenen Ak-

tien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen dürfen und zwar weder 10 % des Grund-

kapitals, das im Zeitpunkt der Erteilung der Ermächtigung besteht, noch 10 % des 

Grundkapitals, das im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts besteht. Von dem so ermittelten zulässigen Höchstbetrag ist der anteilige 

Betrag des Grundkapitals abzusetzen, der auf neue oder auf zuvor erworbene eigene Ak-

tien entfällt, die seit dem 30. Juni 2008 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss ge-

mäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 

sind.  

j) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Er ist im Rahmen der Einziehung ferner er-

mächtigt, die Einziehung von Stückaktien entweder im Rahmen einer Kapitalherabsetzung 

oder aber ohne Kapitalherabsetzung vorzunehmen. Erfolgt die Einziehung von Stückakti-

en ohne Kapitalherabsetzung, so erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapi-

tal gem. § 8 Absatz 3 AktG. Für diesen Fall ist der Vorstand zudem ermächtigt, die 

Angabe der Zahl der Aktien der Gesellschaft in der Satzung anzupassen 

(§ 237 Absatz 3 Ziffer 3 AktG). 

k) Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, einzeln oder zusam-

men ausgeübt werden. 

l) Der Vorstand wird beim Erwerb eigener Aktien die gesetzlichen Bestimmungen, insbe-

sondere die Bestimmungen zur Bildung von Rücklagen für eigene Anteile (§§ 71 Absatz 

2, Satz 1 AktG; 272 Absatz 4 HGB), pflichtgemäß beachten. 
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Tagesordnungspunkt 7 

Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichts-

rats) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 12 der Satzung wie folgt neu zu fassen:  

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen nach Ablauf des 

Geschäftsjahres eine feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied Euro 10.000,00, für den 

Vorsitzenden das Doppelte und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache 

beträgt. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.“ 

Der Aufsichtsrat hat gegenüber dem Vorstand angeregt und beschlossen, der Hauptver-

sammlung eine Satzungsänderung zur Aufsichtsratsvergütung vorzuschlagen. Unter Berück-

sichtigung von Vergleichswerten soll der Hauptversammlung eine Verdoppelung der bisher 

geltenden Vergütungssätze vorgeschlagen werden. Dies trägt der erheblichen Mehrarbeit, 

den Anforderungen aus Gesetz und Deutschem Corporate Governance Kodex sowie der da-

durch bedingten gesteigerten Verantwortung Rechnung. 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugs-

rechts bei der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. 

§ 186 Absatz 4 Satz 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG: 

1. Überblick 

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 27. Juni 2008 vorschlagen, die 

Gesellschaft mit Wirkung ab dem 30. Juni 2008 zu ermächtigen, bis zum 29. Dezember 2009 

eigene Aktien mit einem höchstens auf diese Aktien entfallenden anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von Euro 1.531.200,00 zu erwerben, wobei gleichzeitig die der Gesellschaft 

von der Hauptversammlung am 22. Juni 2007 unter Tagesordnungspunkt 9 erteilte Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien aufgehoben werden soll. Der Vorstand soll ferner ermächtigt 

werden, die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte gegen Sachleistung zu veräußern, insbesondere 

auch im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und dem Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und/oder Beteiligungen an Unternehmen. Zudem soll der 

Vorstand ermächtigt werden, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, die Aktien 

gegen Barzahlung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktio-

näre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu veräußern. 
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Bei einem Ausschluss des Bezugsrechts müssen die Aktien gegen Barzahlung zu einem 

Preis (ohne Veräußerungsnebenkosten) veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien 

der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich, 

höchstens jedoch um 5 %, unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs in diesem Sinne gilt 

der Mittelwert der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft, die als Schlusskurse im Parkett-

handel an den Börsen Düsseldorf und München während der letzten fünf Börsentage vor der 

Veräußerung der eigenen Aktien festgestellt werden.  

Bei einer Veräußerung der Aktien gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre muss der Wert der Sacheinlage bei einer Gesamtbeurteilung angemessen im 

Sinne des § 255 Absatz 2 AktG sein. 

Für den Fall, dass die Aktien gegen Barzahlung in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert werden, gilt die Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts zudem nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

veräußerten eigenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen dürfen, und zwar we-

der 10 % des Grundkapitals, das im Zeitpunkt der Erteilung der Ermächtigung besteht, noch 

10 % des Grundkapitals, das im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts besteht. Von dem so ermittelten zulässigen Höchstbetrag ist der anteilige 

Betrag des Grundkapitals abzusetzen, der auf neue oder auf zuvor erworbene eigene Aktien 

entfällt, die seit dem 30. Juni 2008 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 

entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. 

 

2. Gründe für den Bezugsrechtsausschluss  

Die vorgesehenen möglichen Ausschlüsse des Bezugsrechts rechtfertigen sich auf Grund 

folgender Gesichtspunkte: 

a) Die Gesellschaft soll mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinla-

gen die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegen-

leistung beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu 

können. Diese Form der Gegenleistung wird zunehmend durch die Globalisierung der 

Wirtschaft im internationalen und nationalen Wettbewerb erforderlich. Mit der vorgeschla-

genen Ermächtigung wird der Gesellschaft die notwendige Flexibilität verliehen, eigene 

Aktien als Akquisitionswährung einsetzen zu können und so auf für sie vorteilhafte Ange-

bote zum Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen flexibel rea-

gieren zu können. 
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b) Soweit die Ermächtigung des Vorstandes weiter vorsieht, dass dieser mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates eine Veräußerung der eigenen Aktien gegen Barzahlung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch in anderer Weise als über die Börse oder 

über ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, soll der Gesellschaft damit ermög-

licht werden, Aktien zum Beispiel an institutionelle Anleger, Finanzinvestoren oder sonsti-

ge Kooperationspartner auszugeben. Die Gesellschaft steht an den Kapitalmärkten in 

einem starken Wettbewerb. Für die künftige geschäftliche Entwicklung der Gesellschaft 

ist eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital von besonderer Bedeutung. Dazu ge-

hört auch die Möglichkeit, jederzeit zu angemessenen Bedingungen Eigenkapital am 

Markt aufnehmen zu können und ggf. eigene Aktien in dem genannten Rahmen flexibel 

zu veräußern. Die Gesellschaft muss insoweit auch in der Lage sein, sich weitere Investo-

rengruppen erschließen zu können. Dies kann im Einzelfall auch den Erwerb eigener Ak-

tien und die Nutzung dieser Aktien zur Weitergabe an bestimmte Investoren erfordern. 

Durch eine marktnahe Preisfestsetzung werden dabei ein möglichst hoher Veräuße-

rungsertrag und eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel erreicht. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient damit den Interes-

sen der Gesellschaft.  

3. Angemessene Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre 

Die Interessen der Aktionäre werden dabei mit der vorgeschlagenen Ermächtigung angemes-

sen gewahrt. 

a) Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen gegen Barzahlung nur zu einem 

Preis an Dritte verkauft werden, der sich vom Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft 

gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterscheidet. Als 

maßgeblicher Börsenpreis in diesem Sinne gilt der Mittelwert der Börsenkurse der Aktie 

der Gesellschaft, die als Schlusskurse im Parketthandel an den Börsen Düsseldorf und 

München während der letzten fünf Börsentage vor der Veräußerung der eigenen Aktien 

festgestellt werden. Der zu ermittelnde relevante Börsenpreis wird so anhand der 

Schlusskurse verschiedener Parkettbörsen, an denen jeweils ein Börsenhandel stattfindet 

und eine Zulassung zum Handel besteht, ermittelt, sodass dadurch größtmögliche Preis-

wahrheit gewährleistet ist. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für eige-

ne Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung der eigenen Aktien durch den Vorstand 

unter Zustimmung des Aufsichtsrates. Relevante Vermögensbeeinträchtigungen der Akti-

onäre sind daher nicht zu befürchten. 
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b) Die Interessen der Aktionäre werden bei der Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte 

gegen Barzahlung weitergehend noch dadurch geschützt, dass die ab dem 30. Juni 2008 

unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten eigenen Aktien - unter Anrechnung von 

weiteren neuen oder zuvor erworbenen eigenen Aktien, die seit dem 30. Juni 2008 unter 

vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind - 10 % des Grundkapitals nicht überstei-

gen dürfen, und zwar weder 10 % des Grundkapitals, das im Zeitpunkt der Erteilung der 

Ermächtigung besteht, noch 10 % des Grundkapitals, das im Zeitpunkt der Ausnutzung 

der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts besteht. So wird im Interesse der 

Aktionäre sichergestellt, dass keine Verwässerung ihrer Beteiligung hierdurch verursacht 

wird, die nicht im Rahmen eines Nachkaufs von Aktien über die Börse kompensiert wer-

den könnte, wovon auch die insoweit zugrundeliegende Wertung des Gesetzgebers in 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeht. 

c) Bei Sacheinlagen muss der Wert der Sacheinlage bei einer Gesamtbeurteilung angemes-

sen sein, so dass relevante Vermögensbeeinträchtigungen der Aktionäre daher auch hier 

nicht zu befürchten sind. Wenn sich konkrete Erwerbsmöglichkeiten bieten, wird der Vor-

stand diese sorgfältig prüfen und die ihm erteilte Ermächtigung nur im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft ausnutzen. Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, wird 

der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen. Basis für die Bewertung der zu gewährenden 

Aktien der Gesellschaft einerseits und des zu erwerbenden Wirtschaftsgutes andererseits 

werden grundsätzlich neutrale Wertgutachten z. B. von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

und/oder Investmentbanken sein, so dass eine Wertaushöhlung der Gesellschaft durch 

die Nutzung der Ermächtigung ausgeschlossen ist.  

d) Der Bezugsrechtausschluss ist daher sachlich gerechtfertigt und angemessen. 

e) Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht. Der Vorstand 

wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung 

erstatten. 

 

4. Tenderverfahren  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene 

Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Varian-

te kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei 

Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die 

zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an 
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Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es 

möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten 

bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Be-

träge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden 

und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

 

Teilnahmebedingungen: 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die 

Aktionäre berechtigt, die sich unter der nachstehenden Adresse  

 

InnoTec TSS AG 

c/o Deutsche Bank AG 

General Meetings 

60272 Frankfurt am Main 

WP.HV@Xchanging.com 

Fax +49 69 12012-66827 

 

bei der Gesellschaft angemeldet haben und unter dieser Adresse den von dem depotführen-

den Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des einundzwanzigsten 

Tages vor der Hauptversammlung, also am Freitag, den 06. Juni 2008 (0.00 Uhr MESZ), Ak-

tionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedür-

fen der Textform, müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der 

Gesellschaft unter der genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor 

der Versammlung, also bis Freitag, den 20. Juni 2008 (24.00 Uhr MESZ), zugehen. 

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der oben genannten Anmeldestelle 

werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den recht-

zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig eine Ein-

trittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrer Depotbank anzufordern. Die 

Depotbank wird in diesen Fällen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes 

Sorge tragen. 
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Stimmrechtsvertretung  

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, z.B. auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine ande-

re Person seiner Wahl, ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Ein Formular 

für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Darüber hinaus wird 

jedem Aktionär auf Verlangen ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht übermittelt.  

Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechts-

vertreter müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 

erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne 

Weisungserteilung ist der Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmabgabe für einen Aktionär 

berechtigt.  

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht 

nebst Weisungen erteilen wollen, benötigen hierzu zunächst eine Eintrittskarte zur Hauptver-

sammlung, welche sie über ihre Depotbank nebst weiteren Informationen zur Vollmacht- und 

Weisungserteilung anfordern können. Die Eintrittskarte sowie die Vollmachten und Weisun-

gen zum Abstimmungsverhalten sind dem Stimmrechtsvertreter schriftlich zu übermitteln. 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Bei Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen zur Hauptversammlung bitten wir Sie, diese an 

die InnoTec TSS AG, Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf, Telefax: +49 (0) 211/ 61 07 0-14 zu 

richten. Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären wer-

den unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.innotectss.de veröffentlicht. 

Zugänglich zu machen sind nach § 126 AktG nur solche Gegenanträge und Wahlvorschläge, 

die der Gesellschaft spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung unter der hierfür 

mitgeteilten Adresse zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach die-

sem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Anderweitig adres-

sierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
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Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die InnoTec TSS AG insge-

samt 9.570.000 Stückaktien ausgegeben. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 

Stimme. Die InnoTec TSS AG hält keine eigenen Aktien. 

 

Einsichtnahme in Unterlagen 

Die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, der Gewinnverwendungsvorschlag des 

Vorstands sowie der Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 6 können im Internet 

unter www.innotectss.de eingesehen werden. Die Unterlagen liegen überdies von der Einbe-

rufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Grunerstr. 62, 

40239 Düsseldorf, und in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Den Aktio-

nären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift erteilt. 

 

Düsseldorf, im Mai 2008 

InnoTec TSS AG 

Der Vorstand 

 

 


